
Der Gemeindenutzen (Bürgernutzen)

Das Nutzungsrecht änderte sich, als den Gemeinden um das Jahr
1500 das Recht zugestanden wurde, Bestimmungen über die Nutzung
der Gemeinheiten aufzustellen, von Neuzuziehenden Aufnahmegebüh-
ren in die Nutzungsberechtigung (Weibereinkauf, Alpeinkauf etc.) zu
verlangen und daher das alte dingliche Recht allmählich in ein persönli
ches Recht übergeführt wurde.

in Bezug auf den Gemeindeboden bildete sich ein besonderes,
vom allgemeinen Nutzungsrechte abweichendes Recht heraus (siehe
hierzu Landwirtschaft). Je mehr sich die Bevölkerung vermehrte, destoweniger genügte der alte, private Besitz als Pflanzlanc Immer mehr ver-
langte man, von den grossen Gemeinheiten neues Land eingeschlagen
und zur Sondernutzung zugeteilt zu erhalten. Dagegen wehrten sich alle
iene, die darin eine Verkürzung ihres Nutzens an der Gemeinheit sahen,
das waren die Viehzucht treibenden Bauern. Es ist daher verständlich,
dass sie mit allen Mitteln danach trachteten, eine weitere Aufteilung der
Gemeinheiten zu verhindern. Ausser Bürgerrecht, Bezahlen eines
Zuzugsgeldes (Niederlassungs- oder Einkaufsgeld) und Betrieb eines
eigenen Bauerngewerbes verlangte man die Übernahme bestimmter
Lasten. Für unser Land sind dies in erster Linie die Rheinwuhrlasten.
Die Gemeinden hatten bis Ende des 19. Jahrhunderts die Rheinwuhr
lasten allein zu tragen. Aus den Gemeindebodenstatuten und den vor-
handenen Akten aus früheren Jahrhunderten ist ersichtlich, dass der
Gemeindeboden grundsätzlich nur dem zuerkannt wurde, der das
Gemeindewerk am Rhein leistete. Ja selbst die Bezugsberechtigung ging
nach der Reihenfolge, «wer am längsten auf das Wuhr gegangen ist»,

Das Zugrecht erschwerte Fremden den Zuzug und ermöglichte
den alteingesessenen Dorfbewohnern Bürgerhäuser mit Gemeindetei-
lung an sich zu ziehen. Man ging noch weiter, indem man neue Häuser
von der Zuteilung von Gemeindeboden ausschloss und auch auf diese
Weise den Kreis der Züger einengte.

Um 1800 erfolgte eine Neuordnung des Gemeindebodenrechtes.
Das Recht, Gemeindeboden zu erhalten, sollte nicht mehr nur als eine
Ergänzung zum privaten Besitze angesehen werden, sondern als ein
Recht des Bürgers, des Gemeindeangehörigen, gleichviel ob arm oder
„eich, ob begütert oder nicht.

Inzwischen machte sich die Lehre der Physiokraten breit, die im
freien Grundbesitz die einzige Quelle des Reichtums eines Landes
sahen. Nur der Ackerbau allein werfe einen Ertrag ab. Das verlangte die
Auflassung des vielen Weidelandes und die Überführung grosser Weide-
flächen zu einer intensiveren Bewirtschaftung.

Die Bevölkerung wuchs immer mehr an; das bisherige Ackerland
reichte nicht mehr aus, dieselbe ausreichend zu ernähren; es musste eine
verbesserte Ernährungsbasis geschaffen werden. Denn viel des schön-
sten Bodens war noch Weinberg, die Rieder und Auen fast wertloses
Streueland oder kümmerlicher Weidgang und Gestrüpp. Vom Acker-
land musste ein Teil noch als Flachs- und Hanfland benützt werden.
„Wie die Bevölkerung auf Zuteilung von Gemeindeboden ange-

wiesen war und wie sie diesen einschätzte, beleuchtet wohl am besten
Landvogt Menzinger in einem Brief an den Fürsten in Wien vom
1.3.1805, in dem er schreibt: ... «Nach meiner und vieler anderer ver-
nünftigen Leute Meinung waren die Gemeinheiten oder sog. Gemeindstei-
Jungen hier bisher eine politische Pest fürs ganze Land, Ein jeder passte auf
eine solche Teilung, keiner wagte sich dieserwegen ausser Landes, damit er


